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Freiheitsentziehung § 99 StGB

• Einleitung 
◦ Differenzierte Betrachtung – eigentlich 2 Fragen

• Tatbestandsmäßigkeit

• Strafbarkeitsausschluss – Rechtfertigung via Zivil- / Erziehungsrecht?
◦ Einschlägige Normen insbesondere

 §§ 160 ff ABGB – Pflege- und Erziehungsmaßnahmen, Anordnungs- und 
Aufenthaltsbestimmungsrecht

 §§ 137 f ABGB – Gewaltverbot, oberste Maxime Kindeswohl

◦ Problem verschiedene Gewaltbegriffe StGB / ABGB
 zB OGH 13 Os 75/89



Freiheitsentziehung § 99 StGB
◦ Voraussetzungen zulässigen Einsperrens (Literatur)

 Kein repressiver Freiheitsentzug
 Bei präventivem Freiheitsentzug:

- 1. berechtigter Erziehungsanlass
- 2. im Sinne des Kindeswohls (geeignet, erforderlich iSv ultima ratio, angemessen / 

verhältnismäßig)
- 3. aus einem berechtigten Erziehungsanlass

 Entspricht der Struktur strafrechtlicher Rechtfertigungsgründe

◦ Problem Häufung normativer Gesetzesbegriffe
 Auslegungsleitlinien aus §§ 138, 160 ff ABGB
 weiteres Kriterium (Literatur) – kein „strukturelles“ Einsperren
 letztlich aber Verantwortung im jeweiligen Einzelfall beim Gericht

• Fazit 1: Im Einzelfall, als ultima ratio, zum Schutz unserer Kinder dürfen wir sie 
einsperren.



Strafbarkeit gem §§ 92 (2), 199 StGB?

• Schutz Minderjähriger vor gröblicher Vernachlässigung der Pflichten 
durch ihre Schutzbefohlenen
◦ Sonderdelikte

 § 92 (2) StGB: rechtliche Verpflichtung / faktisches Schutz- oder Betreuungsverhältnis
 § 199 StGB: familienrechtliche Verpflichtung (incl KJHT)

◦ Tathandlung „gröbliches Vernachlässigen“
 „gröblich“: krasses Missverhältnis zu erwartbarer Fürsorge 
 trotz identischer Formulierung nur § 92 (2) StGB als Unterlassungsdelikt gewertet

◦ Erfolgsdelikte
 § 92 (2) StGB: Schädigung von Gesundheit oder körperlicher / geistiger Entwicklung
 § 199 StGB: Verwahrlosung

◦ Gröblichkeit und Erfolgserfordernis erhöhen Strafbarkeitsschwelle 

• Fazit 2: Einsperren müssen wir unsere Kinder idR nicht!


